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ZKF-Verwaltungsmodernisierung

Den Zusatznutzen sehen – Möglichkeiten für
das Beteiligungscontrolling durch die Einfüh-
rung der E-Bilanz
1. Einleitung

Mit dem am 20. 12. 2008 verabschiedeten Gesetz zur
Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuer-
verfahrens (SteuBAG)1) wurde § 5b in das EStG aufge-
nommen. Die Vorschrift bestimmt, dass der Inhalt der
Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine
ggf. notwendige Überleitungsrechnung nach amtlich
vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertra-
gung an die Finanzbehörden zu übermitteln ist. Die
Vorschrift hat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung,
welche weit über die Kostenersparnisse hinausgeht,
die durch die papierlose Übermittlung der Bilanzdaten
und der GuV-Rechnungen zu erreichen sind.2)

Die Ziele, die der Gesetzgeber mit der Norm verfolgt
und die Anforderungen, die sich hieraus für die betrof-
fenen Steuerpflichtigen ergeben, werden nachfolgend
erörtert. Zudem soll aufgezeigt werden, dass sich
Kommunen diese Ziele auch für eigene Zwecke, ins-
besondere im Bereich des Beteiligungscontrollings zu
Nutze machen können, um auf diese Weise selbst von
der Einführung der E-Bilanz zu profitieren.

2. Normzweck

Bislang erstreckte sich die elektronische Kommunikati-
on im Steuerverfahren auf die papierlose Übermittlung
von Steueranmeldungsdaten.3) Mit der Einführung
des § 5b EStG wird primär eine papierlose und me-
dienbruchfreie elektronische Übermittlung von im Be-
steuerungsverfahren benötigten Informationen in einer
einheitlichen Form angestrebt.4) Dies soll den konse-
quenten Abbau unnötiger Bürokratie und somit eine
Kostenreduzierung auf Verwaltungsebene zur Folge
haben.5) Die Verpflichtung zur standardisierten elektro-
nischen Übermittlung von Bilanzen und Gewinn- und
Verlustrechnungen ermöglicht die Verkennzifferung
der Bilanzen und hierdurch auch letztendlich eine risi-
koorientierte Auswahl der zu prüfenden Betriebe.6)

Die beschriebenen Zwecke und Maßnahmen der E-Bi-
lanz können für die kommunale Verwaltungsvereinfa-
chung im Bereich des Beteiligungscontrollings über-
nommen werden. Die entsprechenden Vorgaben des
Beteiligungscontrollings an die betreuten Einheiten
bedeuten dort folglich keinen Zusatzaufwand. Sie er-
leichtern die bisherige Arbeit des Controllings und er-
öffnen zugleich Möglichkeiten für eine erweiterte Auf-
gabenwahrnehmung.

3. Anwendungsbereiche

Von der Gesetzesänderung sind Steuerpflichtige be-
troffen, die entweder kraft Gesetzes zur Buchführung
und Abschlusserstellung verpflichtet sind oder es frei-
willig tun.7) Die Bestimmung des § 5b EStG gilt rechts-
formunabhängig und setzt keine unbeschränkte Steu-
erpflicht voraus.8) Demnach ist der Inhalt der Bilanz
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung auf den
Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung an die zuständige Finanzbehörde zu übermitteln.

Der Gesetzgeber geht hierbei von Buchführungswer-
ken nach handelsrechtlichen Maßstäben aus.9)

Das Verfahren sollte gem. § 52 Abs. 15a EStG erstmals
für Wirtschaftsjahre angewendet werden, die nach dem
31. 12. 2010 beginnen. Mit der angekündigten Verord-
nung zur Festlegung eines späteren Anwendungszeit-
punkts der Verpflichtungen nach § 5b des EStG10) wird
der vorgesehene Zeitpunkt um ein Jahr auf Wirtschafts-
jahre die nach dem 31. 12. 2011 beginnen verschoben.

Der verbindliche Zeitrahmen sollte eine sichere Ressour-
cenplanung sowohl auf Seiten der Wirtschaft als auch
der Finanzbehörden gewährleisten.11) Durch die Ver-
schiebung des Anwendungszeitpunktes soll sicherge-
stellt werden, dass tatsächlich alle technischen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für eine reibungslose
Einführung der E-Bilanz geschaffen werden können.

Das kommunale Beteiligungscontrolling soll die Umset-
zung der kommunalpolitischen Ziele unter Wahrung der
Anforderungen aus der Gemeindeordnung in den
Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigung der
Gemeinde sicherstellen.12) Es beinhaltet auch das opera-
tive Controlling bestehend aus unterschiedlichen, mitei-
nander verknüpften Teilanwendungen, die Planungs-,
Informations- und Kontrollsysteme umfassen.13)

Die Anforderungen des § 5b EStG ermöglichen dem
kommunalen Beteiligungscontrolling die Standardisie-
rung für den Auf- und Ausbau eigener Überwa-
chungs- und Steuerungssysteme zu nutzen. Die Basis
der Arbeit des Controllings, die Beschaffung valider
Informationen zur Analyse und Auswertung in Berich-
ten, wird dabei über das aus steuerlichen Gründen
zwingend einzurichtende Datenübertragungssystem
geliefert. Somit entsteht keine zusätzliche Kostenbe-
lastung für die Beteiligungen aus den ergänzenden
Anforderungen des Controllings.

4. Schaffung des Zusatznutzens

Zur Erfüllung der Anforderungen des § 5b EStG sind
die Daten im Übermittlungsformat XBRL (eXtensible
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Business Reporting Language) zu übertragen.14) Die-
ser Standard ist international weit verbreitet und wird
bereits seit längerer Zeit zum elektronischen Aus-
tausch von Wirtschafts- und Unternehmensdaten ver-
wendet, beispielsweise bei der Einreichung von Jah-
resabschlüssen im elektronischen Bundesanzeiger. Die
einheitliche Übermittlungsform gewährleistet eine
strukturierte und somit auch schnellere Auswertung
der Daten. Dazu hat die Finanzverwaltung den Ent-
wurf des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes, die
sog. Steuer-Taxonomie, vorgestellt.15)

Für die Verfolgung eigener Zwecke kann das Beteili-
gungscontrolling auf das in der Steuer-Taxonomie ent-
haltene Jahresabschluss-Modul16) zurückgreifen, wel-
ches die benötigten Berichte (Bilanz, GuV,
Ergebnisverwendungsrechnung usw.) enthält. Zudem
besteht eine Erweiterung für die für steuerliche Dekla-
rationszwecke erforderlichen Informationen.17) Je
nach Ausgestaltung der Controllingaktivitäten kann
dieses zusätzlich in die Auswertung einbezogen wer-
den. Die in der Taxonomie enthaltenen Rechenregeln,
die bestimmte Berichtspositionen rechnerisch mitei-
nander verknüpfen und hierdurch eine Validierung
der Daten ermöglichen, sind zu beachten. Bei der Au-
ßerachtlassung der Rechenregeln gelten die Berichte
als nicht übermittelt.18) Diese Funktion dient zugleich
der Sicherstellung der Übermittlung korrekter Daten
an das Beteiligungscontrolling.

Darüber hinaus können ohne eine zeitaufwändige
Aufbereitung EDV-gestützte Verprobungen vorge-
nommen sowie Mehrjahresvergleiche durchgeführt
werden.19) Das Beteiligungscontrolling in Kommunen
wird somit in die Lage versetzt, eine auf Kennzahlen
basierende Auswahl ihrer eigenen Überwachungstä-
tigkeit vorzunehmen. Die Standardisierung des Ver-
fahrens vermeidet kommunikative Insellösungen und
schafft zusätzliches Vergleichspotential. Die aufwändi-
ge Datenstandardisierung und Datenzusammenstel-
lung beispielsweise zur Fertigung des Beteiligungsbe-
richtes kann dadurch in weiten Teilen entfallen.

Ist das System implementiert, sollten neben den Jah-
resabschlussdaten systematisch Halbjahres-, Quartals-
und Monatswerte von den Beteiligungen abgerufen
werden, um die tatsächliche Entwicklung der Eigen-
betriebe und Eigengesellschaften kontinuierlich zu
überwachen und zu steuern. Ein Abgleich der realen
Entwicklung mit den verabschiedeten Wirtschaftsplä-
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Abgabenordnung/Gebühren

Zur Gesamtschuldnerschaft bei Abwasserge-
bühren

OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 27. 10. 2009 –
4 M 214/09 –.

Leiten verschiedene Benutzer einer Abwassereinrich-
tung Abwasser in eine Anschlussleitung auf dem

nen wird somit laufend unterjährig durch eine Daten-
schnittstelle möglich.

Die strukturierten Informationen können dabei zu-
gleich zum Aufbau eines effektiven Risikomanage-
mentsystems genutzt werden. Hierzu sind die Eigen-
betriebe und Eigengesellschaften aufgrund der Norm
des § 91 II AktG, deren Ausstrahlungswirkung auf alle
weiteren Rechtsformen und den parallelen Bestim-
mungen in den EigVO der Länder selbst verpflichtet.
Die Einschaltung des Beteiligungscontrollings sichert
unterjährig eine einheitliche und nachprüfbare Über-
wachung der Ergebnisentwicklung und beugt damit
sonst erst verspätet erkennbaren Risiken in der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Beteiligungen vor.

5. Fazit

Die Einführung der E-Bilanz durch § 5b EStG dient zu-
nächst einer reinen Effizienzsteigerung und Ablaufopti-
mierung innerhalb der Finanzverwaltung. Das kommu-
nale Beteiligungscontrolling kann sich diese Vorteile
durch die Anforderung und Auswertung der gesetzlich
vorgeschriebenen Datensätze zu Nutze machen. Die Mo-
dernisierung und Vereinheitlichung der Datenübermitt-
lung zwischen den Eigenbetrieben, Eigengesellschaften
und Betrieben gewerblicher Art an das Beteiligungscon-
trolling unterstützt dessen Aufgabenwahrnehmung, be-
wirkt Arbeitsvereinfachungen und schafft Kosteneinspa-
rungspotentiale, die es zu nutzen gilt.

(WP/StB/RA Uwe Lezius, Münster, Dipl.-Wirt.-Jur.
Michael Goldshteyn, Düsseldorf20)
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Grundstück ein, kann nicht einer der Benutzer als Ge-
samtschuldner für die Abwassergebühren der anderen
Benutzer herangezogen werden.

AO § 44 Abs. 1 Satz 1; KAG Sachsen-Anhalt § 5 Abs. 1
Satz 1.

Aus den Gründen:

Die Regelung in § 7 Abs. 1 Satz 5 ABS 2003, wonach
mehrere Gebührenpflichtige Gesamtschuldner sind, ist
auf Grund der Vorgabe des § 13 Abs. 1 Nr. 2b KAG LSA


